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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

Sie halten die neueste Informationsbroschüre der Kommunalen 

Abfallwirtschaft in der Hand. Neben Adressen und Öffnungszeiten 

der Wertstoffhöfe haben wir für Sie darin Informationen zu aktu-

ellen Themen aus der Abfallwirtschaft wie „wilde Müllablagerun-

gen“, Lithiumbatterien und Tipps, wie kein Plastik in die Biotonne 

gelangt, zusammengestellt. Wir wünschen Ihnen viel Freude und 

Neues beim Lesen der Broschüre.

Sie hätten gern noch mehr Tipps und Tricks? Letztes Jahr haben 

wir an alle Haushalte einen ausführlichen Abfallratgeber mit Ab-

fall-ABC verteilt. Sie können diesen gern noch einmal kostenlos bei 

der Abfallwirtschaft anfordern oder auf der Homepage des Land-

kreises unter www.erlangen-hoechstadt.de herunterladen.

Bitte helfen Sie uns, die Umwelt zu schützen, indem Sie Abfall 

trennen und wenn möglich sogar vermeiden. Wenn Sie Abfall vermeiden, schonen Sie gleichzeitig 

Rohstoffe und verringern Umweltbelastungen. Sollte sich Abfall nicht vermeiden lassen, bitten die 

Kommunale Abfallwirtschaft und ich Sie, ihn möglichst gut zu trennen. So kann er weiter verwertet 

werden und es lassen sich auch auf diese Weise Rohstoffe und Energie sparen.

Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Unterstützung, Abfall zu vermeiden und zu verwerten. 

Ihr

Alexander Tritthart 

Landrat
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Abfallgebühren im Überblick

Die Abfallgebühren im Landkreis Erlangen-Höchstadt sind von der Größe der Restmülltonnen abhän-

gig, diese wiederum von der Anzahl der gemeldeten Personen. Pro Person müssen 20 Liter Restmüll-

volumen vorgehalten werden.

Mit der Jahresgebühr werden bei den 60 – 240 l Restmülltonnen 22 bzw. 15 Leerungen (Single-Tarif) 

im Voraus bezahlt (siehe obige Tabelle). Jährlich werden jedoch insgesamt 26 Leerungen angeboten 

(bei Feiertagsverschiebungen evtl. 27). Bitte beachten Sie, dass wenn Sie mehr als die in der Jahresge-

bühr enthaltenen Leerungen in Anspruch nehmen, diese nachzuzahlen sind. Stellen Sie die Tonne we-

niger als 22 bzw. 15 Mal (Single-Tarif) zur Leerung bereit, erhalten Sie eine Rückvergütung. Es müssen 

jedoch mindestens 10 Leerungen bezahlt werden.

*  Rückerstattungsbetrag je nicht genutzter Leerung bzw. Nachzahlungsbetrag je zusätzlich
 genutzter Leerung der Restmülltonne

**  „Single-Tarif“: Grundstück bzw. Eigentumswohnung wird nur von einer Person bewohnt

Größe

Restmülltonne   Restmülltonne in der  Rückerstattungs-/  
  inkl. inkl. Papier- Jahresgebühr davon  Nachzahlungs-
  Papiertonne und Biotonne enthaltene einsparbar betrag in
  € / Monat € / Monat Leerungen  € / Leerung*

BITTE BEACHTEN SIE, DASS IM JAHR INSGESAMT 26 LEERUNGEN STATTFINDEN!!!
10 Mindestleerungen sind bei allen Restmülltonnen zu bezahlen

60 l 5,28 6,60 15 5 3,07Single**

60 l
(bis 3 Personen) 7,74 9,67 22 12 3,07

80 l 10,32 12,89 22 12 4,09
(bis 4 Personen)

120 l 15,48 19,34 22 12 6,14(bis 6 Personen)

240 l 30,96 38,68 22 12 12,27
(bis 12 Personen)

1.100 l 167,68 209,60 26 16 56,24

2.200 l 335,36 419,20 26 16 112,48

4.400 = 5.000 l 670,72 838,40 26 16 224,96
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Biomüll – Bitte kein Plastik in die Tonne

Unser Biomüll soll zu wertvollem Kompost verarbeitet werden, der als Dünger in der Landwirtschaft 

ausgebracht wird. Was auf den Feldern der Bauern landet, gelangt auch in unsere Nahrungskette.

Plastiktüten und Plastikgegenstände machen einen großen Teil der Fremdstoffe in der Biotonne aus. 

Der Kompost wird zwar gesiebt, jedoch zerfällt Plastik in kleine Stücke, die schwer abgetrennt werden 

können.

Es ist ganz einfach: Den Biomüll ohne Tüte in die Tonne werfen oder als Ersatz Zeitungspapier oder 

eine Papiertüte verwenden!

Bei einer massiven oder wiederholten Fehlbefüllung der Biotonne, wie zum Beispiel durch einen hohen 

Anteil an Restmüll oder Plastik, werden die Bürger/-innen mit einem roten Aufkleber auf der Tonne 

darauf aufmerksam gemacht. Die Nutzer/-innen der Tonnen haben dann dafür Sorge zu tragen, dass 

die Fehlwürfe bis zur Abfuhr entnommen werden. Sollten die falsch eingeworfenen Materialien bis zur 

nächsten Abfuhr nicht entnommen werden, wird die Biotonne weiterhin stehen gelassen.

Auch kompostierbare Tüten sind nicht die Lösung

Biokunststoffe bauen sich nicht zu 100 % ab. 

Nicht jeder Kunststoff aus nachwachsenden Roh-

stoffen ist biologisch abbaubar. Genauso sind nicht 

alle biologisch abbaubaren Kunststoffe aus nach-

wachsenden Rohstoffen hergestellt. Zudem gelten 

diese Produkte schon als kompostierbar, wenn sich 

nach 12 Wochen 90 % der Tüte in Teile zersetzt hat, 

die kleiner als 2 Millimeter sind und nach 6 Monaten 

mindestens 90 % biologisch abgebaut sind
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Abfalltonnen müssen vor das Hindernis

Wenn die Straße durch eine Baustelle nicht befahrbar ist, müssen die Abfallgefäße vor der Baustelle 

aufgestellt werden. Die Tonnen müssen an einer Stelle bereitgestellt werden, an der die Müllabfuhr auf 

jeden Fall vorbeikommt.

Sind Straßenteile oder ganze Straßenzüge durch das Sammelfahrzeug nicht befahrbar, müssen die 

Abfallbehältnisse zur nächsten mit dem Müllfahrzeug befahrbaren Straße gebracht werden. Zum Teil 

übernimmt der Baustellenbetreiber diese Aufgabe. Bitte setzen Sie sich bei einer Sperrung mit Ihrer 

Gemeinde oder dem Landratsamt in Verbindung.

Auch wenn ein Auto die Straße oder einen Kurvenbereich verengt oder gar blockiert, ist man auf der 

sicheren Seite, wenn man die Tonne vor das Hindernis bringt. 

Bitte denken Sie daran, ihre Tonne zu markieren, damit es zu keiner Verwechslung kommt.

Wenn eine Baustelle die Müllabfuhr blockiert:

Mülltonne muss vor das Hindernis gezogen werden.
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Wilde Müllablagerungen

Immer wieder gibt es leider Ablagerungen von Müll. Wer kennt nicht die Container-Standorte oder die 

achtlos in die Landschaft geworfenen Abfälle und ärgert sich darüber.

Das “wilde Ablagern“ von Müll ist kein Kavaliersdelikt, sondern ist verboten und schadet der Umwelt. 

Wer Müll auf Straßen, Plätzen oder neben dafür vorgesehenen Containern liegen lässt, begeht eine 

Ordnungswidrigkeit! 

Kann der Verursacher nicht ermittelt werden, zahlt die Allgemeinheit die Entsorgungskosten. Es sollte 

daher im Interesse jedes einzelnen Bürgers sein, diesen Taten entgegenzuwirken und diese zur Anzeige 

zu bringen. Nicht zuletzt trägt Ihre Mithilfe dazu bei, dass solche Taten verfolgt und die Verursacher zur 

Verantwortung gezogen werden.

Bürger können ihren Sperrmüll in haushaltsüblichen Mengen kostenlos abholen lassen oder an den 

Wertstoffhöfen abgeben. Die Abgabe im Landkreis ist für viele Abfälle kostenfrei oder kostengünstig. 

Elektrogeräte, Altöl, Batterien und viele Wertstoffe können kostenfrei, Restmüll und Bauschutt kann 

gegen eine geringe Gebühr abgegeben werden.

Informationen zur richtigen Entsorgung von Abfällen fi ndet man im Internet unter 

www.erlangen-hoechstadt.de. 

Auch die Abfallberatung des Landkreises hilft bei Fragen zur richtigen Entsorgung unter den Telefon-

nummern 09193/20 -1761 oder -1762 weiter.

Wildes Ablagern von Müll ist nicht nötig!
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Gartenabfälle gehören nicht in die freie Natur!

Auch Gartenabfälle, die im Wald oder am Wegesrand entsorgt werden, können unter Umständen zum 

Problem werden. Durch Nährstoffanreicherung können Grünabfälle in der Natur Boden und Pfl anzen 

schädigen. 

Weggeworfene Pfl anzen und Unkräuter aus dem Garten können sich in der Natur ausbreiten und die 

natürliche Flora verdrängen.

Solche illegalen Abfallentsorgungen sind völlig unnötig. Denn die anfallenden Grünabfälle können 

als wertvolle Rohstoffe kompostiert und zur Humusversorgung, Düngung und Gartenpfl ege genutzt 

werden. Bitte nutzen Sie die Abgabemöglichkeiten an den Wertstoffhöfen, der Kompostieranlage in 

Medbach oder bei den mobilen Gartenabfallsammlungen im Frühjahr und Herbst.

Altwaren-Sammlungen

Kleine Zettel, dicht bedruckt mit Bildchen und ohne Ansprechpartner, mit denen eine Sammlung von 

Möbeln, Elektrogeräten, usw. beworben wird, verleitet einen dazu, seine gesammelten Schätze schnell 

zu entsorgen.

Doch seien Sie vorsichtig! Solche Sammler dürfen und wollen oftmals auch nicht alles abholen. 

Defekte Elektrogeräte und Mopeds etwa dürfen die Sammler nicht mitnehmen. Wenn der Name eines 

Verantwortlichen, eine Adresse oder eine Telefonnummer fehlen, seien Sie kritisch und stellen bei 

Zweifel bitte nichts raus. Bitte nutzen Sie die Abholung von Sperrmüll oder Elektrogeräten durch den 

Landkreis und die Abgabemöglichkeiten an den Wertstoffhöfen.
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Lithiumbatterien richtig entsorgen

Lithium-Batterien sind bei ordnungsgemäßem Umgang sicher. Bei unsachgemäßer Benutzung und 

Lagerung können sie jedoch Brände verursachen.

Daher erhalten Sie hier ein paar wichtige Tipps zum Umgang mit Lithium-Batterien und Akkus:

• Kleben Sie die Pole bei Lagerung und Entsorgung ab, damit keine Kurzschlüsse entstehen.

• Bei der Entsorgung von Elektroaltgeräten wie Fotoapparaten oder Laptops sollten vorher die

  Batterien entnommen werden.

• entsorgen Sie Altbatterien und -akkus sachgerecht in Sammelboxen im Handel oder bei den

  Wertstoffhöfen. 

• Defekte oder beschädigte Akkus bitte an Wertstoffhöfen abgeben und nicht zu Hause lagern

Wo kann ich Lithiumbatterien entsorgen?

Werfen Sie Lithium-Batterien und Lithium-Akkus – wie alle anderen Batterien und Akkus auch – bitte 

nie in den Hausmüll!

Sammelboxen müssen überall dort vorhanden sein, wo Batterien verkauft werden, also im Handel. 

Außerdem können Sie an allen Wertstoffhöfen im Landkreis Batterien und Akkus abgeben.

Batterien und Akkus dürfen nicht in der Restmülltonne entsorgt werden!
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Abfallentsorgungsanlagen / Wertstoffhöfe

Deponie Herzogenaurach Montag – Freitag  8:00 – 12:00 und 13:00 – 17:00 Uhr

Zum Flughafen 101  Samstag   8:00 – 14:00 Uhr  

91074 Herzogenaurach Sondermüllannahme:

Tel.:  09132/61 6 17  Montag, Dienstag und Samstag

Deponie Medbach  Montag – Freitag  8:00 – 12:00 und 13:00 – 17:00 Uhr

An der Hausmülldeponie Samstag   8:00 – 14:00 Uhr

91315 Höchstadt  Sondermüllannahme:

Tel.:  09193/79 54  Montag, Dienstag und Samstag   

Wertstoffhof Eckental Montag    13:00 – 18:00 Uhr

Schnaittacher Str. 33  Dienstag – Freitag   10:00 – 12:00 und 13:00 – 18:00 Uhr

90542 Eckental – Eschenau Samstag   8:00 – 13:00 Uhr

Tel.: 09126/91 04  Sondermüllannahme: an allen Öffnungstagen

Wertstoffhof Baiersdorf Dienstag, Mittwoch, Freitag 13:00 – 17:30 Uhr

An der Erlanger Straße Samstag   9:00 – 14:00 Uhr 

91083 Baiersdorf   

Wertstoffhof VG Uttenreuth Dienstag, Mittwoch, Freitag 14:00 – 18:00 Uhr

Gräfenberger Str. 59  Samstag   9:00 – 14:00 Uhr

91054 Buckenhof

Umladestation Erlangen Montag – Freitag  7:00 – 12:00 und 13:00 – 17:00 Uhr

Am Hafen 5a  Samstag   8:00 – 14:00 Uhr

91056 Erlangen  Sondermüllannahme:

Tel.: 09131/99 26 00  Mittwoch - Samstag

Kompostierungsanlage Montag – Freitag  8:00 – 12:00 und 13:00 – 17:00 Uhr

Ortsteil Medbach  Samstag   8:00 – 14:00 Uhr

91315 Höchstadt

Tel.: 09193/58 05
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ANSPRECHPARTNER

Landratsamt Erlangen-Höchstadt 
– Kommunale Abfallwirtschaft

Schlossberg 10 

91315 Höchstadt / Aisch 

Tel: 09193 / 20-1001

Fax: 09193 / 20-491001 

E-Mail: sachgebiet41@erlangen-hoechstadt.de

Homepage: www.erlangen-hoechstadt.de

Sachgebietsleiterin

Frau Jarosch 09193 / 20-1760

Abfallberater

Abfallberatung 

/ Stellv. Sachgebietsleitung

- Herr Wagner 09193 / 20-1762

Abfallberatung – Herr Gehrke 09193 / 20-1761

Müllgebühren, Tonnenverwaltung

Adelsdorf, VG Aurachtal, VG Heßdorf, 
Hemhofen, Weisendorf

Frau Beßler   09193 / 20-1765

Baiersdorf, Möhrendorf, Röttenbach

Frau Brehm-Kian  09193 / 20-1766

Bubenreuth, Stadt Höchstadt, 
VG Höchstadt, Wachenroth

Frau Köneke  09193 / 20-1763

Frau Miehling 09193 / 20-1764

Herzogenaurach, Eckental

Frau Dürrbeck   09193 / 20-1767

Frau Meister  09193 / 20-1768 

Heroldsberg, Kalchreuth, VG Uttenreuth

Frau Lutz  09193 / 20-1769

Abholung Haushaltsgroß- 
und Kühlgeräte

Frau Miehling 09193 / 20-1764

Frau Köneke 09193 / 20-1763
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Entsorgungspartner

„Gelbe Säcke“ - DSD-Hotline 

der Fa. Hofmann (kostenlos)

0800 / 100 43 37

Friedrich Hofmann GmbH

Frauenauracher Str. 73 a, 91056 Erlangen

09131 / 79 61 70

Hans Meyer Entsorgungs GmbH

09131 / 79 82 0

Geschirrpool des Landkreises

09131 / 803 -1060 -1061 -1062

Zweckverband Abfall-
wirtschaft – ZVA

Die Wertstoffhöfe Medbach, Herzogenaurach 

sowie die Umladestation Erlangen fallen in den 

Zuständigkeitsbereich des Zweckverbandes

Geschäftsleitung  

Fr. Knörlein  09131 / 71 57 12

Abfallberater  

Hr. Schnieber 09131 / 71 57 19

WICHTIGE TELEFONNUMMERN

Wurde Ihre Tonne nicht geleert?
Dann wenden Sie sich bitte an das Entsorgungsunternehmen 

Firma Friedrich Hofmann: 09131 - 796170
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